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Verordnung
des Landratsamtes Zwickau

zur Festsetzung des Flächennaturdenkmals „Tannersberg Neukirchen“
in der Gemeinde Neukirchen im Landkreis Zwickau

Vom 31. Januar 2012

Auf Grund von.8 22 Abs, 1 und 2, 8 28 und 8 3 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-
naturschutzgesetz — BNatSchG}) vom 29. Juli 2009 (BGBl. |
S, 2542), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
6. Dezember 2011 (BGBl. | S. 2557, 2559) geändert worden
ist, sowie $ 21 Abs. 1, 8 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 und 8 40
Abs. 1 Nr. 3 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz
und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgeselz —
SächsNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
3, Juli 2007 (SächsGVBl. S. 321), das zuletzt durch Artikel 17
des Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl.
S. 387, 398) geändert worden ist, wird verördnet:

S1
Festsetzung als Schutzgebiet

Die.in $ 2 näher bezeichnete Fläche auf dem Gebiet der Ge-
meinde. Neukirchen, Gemarkung Schweinsburg, im Landkreis
Zwickau wird als Flächennaturdenkmal festgesetzt. Das
Flächennaturdenkmal führt die Bezeichnung „Tannersberg
Neukirchen“.
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Schutzgegenstand

(1) Das Flächennaturdenkmal hat eine Größe von circa 1,6 Hektar.

(2) Das Flächennaturdenkmal umfasst nach dem Stand vom
31. Januar 2012 auf dem Gebiet der Gemeinde Neukirchen,
Gemarkung Schweinsburg, einen Teil des Flurstücks 221. Die
Lage des Flächennaturdenkmals wird wie folgt grob beschrie-
ben: Das Flächennaturdenkmal liegt westlich der Ortslage
Neukirchen, Nordöstlich wird es durch die Tannersbergstraße
bis zur Wohnbebauung begrenzt. Die Mannichswalder Straße
bildet die südliche Grenze. Weiter verläuft sie in nördlicher
Richtung bis: in Höhe der Energie-Freileitung und quert hier
das Tal in östlicher Richtung zurück bis zur Tannersbergstraße.

(3) Die Grenzen des Flächennaturdenkmals sind in einer
kombinierten Flur- und Übersichtskarte des Landratsamtes
Zwickau vom 31. Januar 2012 in den Maßstäben 1 : 3 000 (Flur-
karte) und 1:  10 000 (Übersichtskarte) (Anlage 1) dargestellt.
In der Übersichtskarte (Anlage 1) ist der Grenzverlauf mit einer
durchgezogenen Linie rot eingetragen. In der Flurkarte (An-
lage 1) ist der Grenzverlauf mit einer teils durchgezogenen und
teils durchbrochenen Linie rot eingetragen. Beim Grenzeintrag
mit durchgezogener Linie in der Flurkarte (Anlage 1} verlaufen
die Grenzen des Flächennaturdenkmals auf der Flurstücks-
grenze. Beim Grenzeintrag mit durchbrochener Linie in der
Flurkarte (Anlage 1) verlaufen die Grenzen des Flächennatur-
denkmals nicht auf der Flurstücksgrenze. Maßgebend für den
Grenzverlauf ist die Linienaußenkante der Grenzeintragung
auf der Flurkarte (Anlage 1). Die kombinierte Flur- und Über-
sichtskarte (Anlage 1) ist Bestandteil der Verordnung.
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$3
Schutzzweck

(1) Die Unterschutzstellung ist zum besonderen Schutz und zur
Erhaltung eines für die Naturausstattung des Landkreises
Zwickau repräsentativen landesweit bedeutsamen Halbtro-
ckenrasens erforderlich.

{2) Die Unterschutzstellung erfolgt
1. zum besonderen Schutz

a) des landschaftstypischen Trockenhangs am Tanners-
berg mit einem vielfältigen Habitatmosaik,

b}) des durch Zechsteinsedimente geprägten Untergrun-
des als Grundlage für die landesweit bedeutsame Ent-
wicklung von Halbtrackenrasen

aus wissenschaftlichen und landeskundlichen Gründen;
2. zur Sicherung von Lebensgemeinschaften und Lebens-

stätten bestimmter Tiere und Pflanzen, insbesondere zum
Schutz und zur Erhaltung
a) des Fiederzwenken-Halbtrockenrasens am Südhang

des Tannersberges als landesweit gefährdete Halb-
trockenrasengesellschaft,

b) der landesweit gefährdeten Pflanzenarten Aufrechte
Trespe (Bromus erectus), Mittleres Ziltergras (Briza
media), Stengellose Kratzdistel (Cirsium acaule), Ska-
biosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa), Echtes
Tausendgüldenkraut (Centaurium erythraea), Blaugrü-
ne Segge (Carex flacca), Gemeines Kreuzblümechen
(Polygala vulgaris) und Wein-Rose (Rosa rubiginosa),

c) des vom Aussterben bedrohten Vorkommens der
Keilblättrigen Rose (Rosa elliptica),

d) der an den trockenwarmen Standort und seine alter
Gehölze gebundenen Vorkommen an Reptilien, Insek-
ten und Spinnen;

3. zum besonderen Schutz
a) der natürlicherweise seltenen Halbtrockenrasen am Ran-

de ihres geologisch bedingten Verbreitungsgebietes,
b) der offenen Hangflächen als Grundlage für die. Vor-

kommen wärmeliebender Pflanzen- und Tierarten,
c) des landschaftsästhetisch reizvollen Blühaspekts im

Sommer
wegen deren Seltenheit, Eigenart und Schönheit,
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Verbote

Die Beseitigung des Flächennaturdenkmals sowie alle Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verände-
rung des Flächennaturdenkmals führen können, sind verboten;
insbesondere ist es verboten:
1. bauliche Anlagen im Sinne der Sächsischen Bauordnung

(SächsBO) vom 28. Mai 2004 (SächsGVBl. S. 200), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 4. Oktober 2011 (SächsGVBl.
S. 377), in der jeweils geltenden Fassung, und des Säch-
sischen Wassergesetzes (SächsWG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18, Oktober 2004 (SächsGVBl.
S. 482), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
23. September 2010 (SächsGVBl. S. 270), in der jeweils
geltenden Fassung, zu errichten, zu ändern oder der Er-
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richtung gleichgestellte Maßnahmen, auch wenn sie keiner
baurechtlichen oder wasserrechtlichen Genehmigung oder
Anzeige bedürfen, durchzuführen;

2. Straßen, Wege, Pfade, Steige, Plätze oder sonstige Verkehrs-
anlagen anzulegen, Leitungen ober- oder unterirdisch zu ver-
legen oder Anlagen aller genannten Arten zu verändern;

3. Handlungen vorzunehmen, die den Boden in seiner Ge-
stalt, Struktur oder Beschaffenheit verändern, wie insbe-
sondere der Abbau von Bodenbestandteilen, Grabungen,
Bohrungen oder Sprengungen sowie Aufschüttungen, Ab-
grabungen, Auffüllungen oder Ablagerungen;

4. jegliche Abfälle oder sonstige Materialien, Stoffe, Mittel
oder Chemikalien einzubringen, anzuwenden, zu behan-
deln, zu lagern oder abzulagern;
Wege zu verlassen;
Hunde frei laufen zu lassen;
wildiebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne ver-
nünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder
Puppen, Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-,
Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfernen, zu
beschädigen oder zu zerstören;

8. gebietsfremde Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen,
wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem
Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände
niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten;

9. Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne ver-
nünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören;

10. die bisherige Grundstücksnutzung in einer Art zu ändern,
welche dem Schutzzweck zuwiderläuft;

11. Erholungseinrichtungen aller Art anzulegen, zu zeiten, zu
lagern, Wohnwagen, Wohnmobile, Verkaufsstände, Waren-
automaten aufzustellen oder sonstige Fahrzeuge abzustel-
len oder mit diesen zu fahren;

12. zu reiten;
13. Feuerstellen zu errichten, zu unterhalten oder Flächenver-

brennungen durchzuführen;
14. Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel sowie

Schädlingsbekämpfungsmittel oder andere chemische
Mittel anzuwenden;

15. Markierungszeichen aufzustellen, anzubringen oder auf im
Flächennaturdenkmal befindliche Objekte aufzuzeichnen;

16. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder anzubringen;
17. die zur Sichtbarmachung des Schutzgebietes aufgestellten

amtlichen Kennzeichen zu entfernen, zu zerstören oder zu
beschädigen.
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s5
Zulässige Handlungen

Der 8 4 dieser Verordnung gilt nicht für:
1. die dem Schutzzweck entsprechende ordnungsgemäße

Ausübung der Jagd im Sinne des Bundesjagdgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September
1976 (BGBl. | S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2557, 2560),
in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit
dem Sächsischen Landesjagdgesetz (SächsLJagdG) vom
8. Mai 1991 (SächsGVBlI. S. 67), zuletzt geändert durch
Artikel 71 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl.
S. 138, 187), in der jeweils geltenden Fassung;

2. die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an
den vorhandenen Anlagen und Leitungen in ihrer bisheri-
gen Art und in ihrem bisherigen Umfang, mit der Maßgabe,
dass diese der unteren Naturschutzbehörde mindestens
eine Woche vor Beginn schriftlich anzuzeigen sind; notwen-
dige Sofortmaßnahmen in Havarie- oder Gefahrensituatio-

nen sind der unteren Naturschutzbehörde unverzüglich
nach ihrem Bekanntwerden schriftlich anzuzeigen;

3. die sonstige bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung und
Unterhaltung des Grundstücks in der bisherigen Art und im
bisherigen Umfang;

4. Beobachtungen und Untersuchungen mit Ton, Foto oder
Film zu wissenschaftlichen Zwecken im Auftrag der zu-
ständigen Naturschutzbehörde einschließlich des Bestei-
gens von Bäumen;

5. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Flächennatur-
denkmals angeordneten Überwachungs-, Schutz-, Biotop-
gestaltungs- und Biotoppflegemaßnahmen;

6. Vermessungsarbeiten nach dem Gesetz über das amtliche
Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im
Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Ka-
tastergesetz — SächsVermKaltG) vom 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 148), geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 134, 140), in der
jeweils geltenden Fassung, mit der Maßgabe, dass diese
der unteren Naturschutzbehörde mindestens eine Woche
vor Beginn schriftlich anzuzeigen sind;

7. behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen.
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Pflege-, Entwicklungs- und

Wiederherstellungsmaßnahmen

(1) Die untere Naturschutzbehörde kann zur Erreichung des
Schutzzwecks die erforderlichen Pflege-, Entwicklungs- und
Wiederherstellungsmaßnahmen festlegen.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 werden nach Anhörung der
Grundstückseigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten
durch die untere Naturschutzbehörde durchgeführt. Davon
unberührt bleibt die Duldungspflicht gemäß & 65 BNatSchG.

57
Befreiungen

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Natur-
schutzbehörde auf schriftlichen Antrag nach $ 67 BNatSchG
Befreiung erteilen.

(2) Wird die Befreiung durch eine nach anderen Vorschriften
gleichzeitig erforderliche Gestaltung ersetzt, ist nach S$ 53
Abs. 3 SächsNatSchG zu verfahren.

88
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des $ 69 Abs. 7 BNatSchG in
Verbindung mit 8 61 Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt, wer
in dem Flächennaturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig, ohne
dass eine zulässige Handlung in der in 8 5 dieser Verordnung
festgelegten Art und Weise vorliegt oder ohne Befreiung nach
8 7 dieser Verordnung
1. entgegen $ 4 Nr. 1 dieser Verordnung bauliche Anlagen im

Sinne der Sächsischen Bauordnung und des Sächsischen
Wassergesetzes errichtet, ändert oder der Errichtung
gleichgestellte Maßnahmen, auch wenn sie keiner bau-
rechtlichen oder wasserrechtlichen Genehmigung oder
Anzeige bedürfen, durchführt;

2. entgegen 8 4 Nr. 2 dieser Verordnung Straßen, Wege,
Pfade, Steige, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen an-
legt, Leitungen ober- oder unterirdisch verlegt oder Anlagen
aller genannten Arten verändert;
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3.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

entgegen & 4 Nr. 3 dieser Verordnung Handlungen vor-
nimmt, die den Boden in seiner Gestalt, Struktur oder Be-
schaffenheit verändern, wie insbesondere der Abbau von
Bodenbestandteilen, Grabungen, Bohrungen oder Spren-
gungen sowie Aufschüttungen, Abgrabungen, Auffüllungen
oder Ablagerungen;
entgegen $ 4 Nr. 4 dieser Verordnung jegliche Abfälle oder
sonstige Materialien, Stoffe, Mittel oder Chemikalien ein-
bringt, anwendet, behandelt, lagert oder ablagert;
entgegen 8 4 Nr. 5 dieser Verordnung Wege verlässt;
enigegen $ 4 Nr. 6 dieser Verordnung Hunde frei laufen
lässt;
entgegen $ 4 Nr. 7 dieser Verordnung wildiebende Tiere
muiwillig beunruhigt oder ohne vernünftigen Grund fängt,
verletzt oder tötet oder Puppen, Larven, Eier oder Nester
oder sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser
Tiere entfernt, beschädigt oder zerstört;
entgegen 8 4 Nr. 8 dieser Verordnung gebietsfremde
Pflanzen oder Pflanzenteile einbringt, wild lebende Pflan-
zen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort entnimmt
oder nutzt oder ihre Bestände niederschlägt oder auf
sonstige Weise verwüstet;
entgegen 8 4 Nr. 9 dieser Verordnung Lebensstätten wild
lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund be-
einträchtigt oder zerstört;
entgegen 8 4 Nr. 10 dieser Verordnung die bisherige Grund-
stücksnutzung in einer Art ändert, welche dem Schutz-
zweck zuwiderläuft;
entgegen $ 4 Nr. 11 dieser Verordnung Erholungseinrich-
tungen aller Art anlegt, zeltet, lagert, Wohnwagen, Wohn-
mobile, Verkaufsstände, Warenautomaten aufstellt oder
sonstige Fahrzeuge abstellt oder mit diesen fährt;
entgegen $ 4 Nr. 12 dieser Verordnung reitet;
entgegen $ 4 Nr. 13 dieser Verordnung Feuerstellen errich-
tet, unterhält oder Flächenverbrennungen durchführt;
entgegen $ 4 Nr. 14 dieser Verordnung Pflanzenschutz-
und Pflanzenbehandlungsmittel sowie Schädlingsbe-
kämpfungsmittel oder andere chemische Mittel anwendet;
entgegen $ 4 Nr. 15 dieser Verordnung Markierungszeichen
aufstellt, anbringt oder auf im Flächennaturdenkmal be-
findliche Objekte aufzeichnet;
entgegen 8 4 Nr. 16 dieser Verordnung Plakate, Bild- oder
Schrifttafeln aufstellt oder anbringt;
entgegen 8 4 Nr. 17 dieser Verordnung die zur Sichtbar-
machung des Schutzgebietes aufgestellten amtlichen
Kennzeichen entfernt, zerstört oder beschädigt.
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(2) Ordnungswidrig im Sinne des 8 69 Abs. 7 BNatSchG in Ver-
bindung mit & 61 Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt, wer in
dem Flächennaturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig die in 8 5
Nr. 2 und 6 dieser Verordnung beschriebenen Maßnahmen
ohne oder ohne fristgerechte Anzeige bei der unteren Natur-
schutzbehörde oder abweichend von der Anzeige durchführt.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des 8 69 Abs. 7 BNatSchG in Ver-
bindung mit 8 61 Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt, wer in
dem Flächennaturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig Maßnah-
men, die durch die untere Naturschutzbehörde gemäß 8 6 die-
ser Verordnung festgelegt wurden, vereitelt, behindert oder auf
sonstige Weise stört.

(4) Ordnungswidrig im Sinne des $ 69 Abs. 7 BNatSchG in Ver-
bindung mit 8 61 Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt, wer in
dem Flächennaturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig eine
vollziehbare Nebenbestimmung, mit der eine nach 8 7 dieser
Verordnung erteilte Befreiung versehen wurde, nicht, nicht
vollständig, nicht fristgemäß oder nicht ordnungsgemäß erfüllt.

(5) Ordnungswidrig im Sinne des 8 69 Abs. 7 BNatSchG in Verbin-
dung mit 8 61 Abs. 1 Nr. 5a SächsNatSchG handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig einer vollziehbaren Entscheidung nach $ 15
Abs. 6 Satz 1 und 2 SächsNatSchG zuwiderhandelt, soweit diese
Handlung nicht bereits nach einer anderen Vorschrift dieses Ge-
setzes als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann.

s9
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in
Kraft,

(2) Gleichzeitig tritt der Beschluss Nr, 951/83 vom 20. Oktober
1983 des Rates des Kreises Werdau zur Unterschutzstellung
von Naturdenkmalen (Kreis-Naturschutzliste) außer Kraft, so-
weit er sich auf das in 8 1 dieser Verordnung genannte Flächen-
naturdenkmal bezieht.

Zwickau, den 31. Januar 2012

Landratsamt Zwickau
Dr. Scheurer
Landrat
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